
 

Anlage 20 
(zu § 95b Abs. 1 GemO) 

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs drittvorange- 
gangenes Jahr 

zweitvorange- 
gangenes Jahr 

Vorjahr Haushaltsjahr 

 

EUR 
 

1 2 3 4 
1. beim ordentlichen Ergebnis     

1.1 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.627.485,56 852.816,76 3.768.256,67 3.073.316,06 
1.3 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.5 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des 

Sonderergebnisses 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.8 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. beim Sonderergebnis     

2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 4.321.046,54 7.643.622,50 1.578.916,96 1.540.729,19 
2.2 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) 

Stadt Bad Rappenau 
Rechnungsjahr 2023 

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist. 
3 optional 

Ort, Datum Sebastian Frei 
Oberbürgermeister 


